
Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

Entsprechend § 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss

der UHGW. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet

ist. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung

der Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen, der Anlagen zum iahresabschluss so

wie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen

Bestimmung wurde der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, der

Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungs

wesens des Städtebaulichen Sondervermögens

Sanierungsgebiet SIJB — Ostseeviertel/ Parkseite — SSV 194

für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 1KV M-V und den rele

vanten Regelungen der GemHVO-Doppik M-V wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverant

wortung des Oberbürgermeisters erstellt. Aufgabe der örtlichen Prüfung war es, auf der Grundlage

der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den iahresabschluss sowie die Anlagen zum

Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Städtebaulichen

Sonderverniögens 194 vorgenommen und die Prüfergebnisse in einem Bericht zusammengefasst.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf

die Darstellung des durch den Jahresabschluss und den Anlagen zum Jahresabschluss unter Be

achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi

nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der

Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche

Umfeld der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie die Erwartungen über mögliche Fehler

berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des auf die Rechnungslegung bezogenen internen

Kontrollsystems sowie die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und in den Anlagen zum

Jahresabschluss auf Basis von Stichproben beurteilt.

Das Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist der Auffassung, dass

die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Nachfolgend bezeichnete Prüfungsfeststellungen führten insbesondere zur Einschränkung des

Testates:

1. Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens sowie der Buchführung

hat die Gemeinde Dienstanweisungen zur Organisation des Rechnungswesens bzw. Ar

beitsrichtlinien für die Buchhaltung zu erstellen. Die Prüfung ergab, dass Dienstanwei

sungen / Arbeitsrichtlinien noch nicht vollständig erstellt wurden bzw. im Entwurf vor

liegen. Dienstanweisungen / Arbeitsrichtlinien sind zu erstellen bzw. zu überarbeiten.



2. Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses iahresabschlusses lag kein gültiges Zertifikat des

Softwareanbieters der im Rechnungswesen eingesetzten Software vor. Durch die Kom

mune sind als Anwender selbst umfassende Tests auf haushaltsrechtliche und lT-tech

nische Mindeststandards durchzuführen und zu dokumentieren. Eine entsprechende

Dokumentation konnte im Rahmen der Prüfung durch das Fachamt nicht vorgelegt wer

den. Dies stellt einen Mangel in der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung dar.

3. Die Verbindlichkeit i. H. v. 4.539,74 EUR ist laut Anordnung zum 31.12.2018 zur Aus

zahlung fällig gewesen. Eine Auszahlung erfolgte bis Ende 2020 nicht. Seitens des

Fachbereiches ist zu prüfen, warum diese Auszahlung nicht erfolgte.

Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsamtes aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen

Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen

mit den genannten Einschränkungen den Vorschriften gemäß § 60 KV M-V und der § 24 bis 53a

GemHVO-Doppik sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun

gen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sa

nierungsgebiets SUB-Ostseeviertel/ Parkseite - SSV 194.

Im Ergebnis der Prüfung wird zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Städtebaulichen Sonder-

vermögens SUB — Ostseeviertel/ Parkseite - 55V 194 entsprechend der vorgelegten Unterlagen

ergänzend festgestellt:

Das Vermögen (ohne RAP) beträgt zum 31.12.2020 1.473.067,31 EUR.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2020 71,48%.

Die Verbindlichkeitenquote beträgt zum 31.12.2020 28,52 %.

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 2020 beträgt 0,00 EUR.

Die Veränderung der Rücklagen beträgt in 2020 0,00 EUR.

Das Jahresergebnis 2020 beträgt nach Veränderung der Rücklagen 0,00 EUR.

Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung wird damit erreicht.

Die Finanzrechnung weist für 2020 einen Saldo der laufenden

Ein- und Auszahlungen aus i. H. v. -93.966,83 EUR.

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite

verbleibt ein Saldo i. H. v. -93.966,83 EUR.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Haushaltsvorjahren beträgt 1.259.785,85 EUR

Der Vortrag des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum

31.12.2020 auf neue Rechnung beträgt 1.165.819,02 EUR.
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Unter Berücksichtigung des Vortrags aus I-laushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr 2020 ein Haus

haltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.

Die lnvestitionsauszahlungen betragen in 2020 94.909,20 EUR.

Die Investitionseinzahlungen betragen in 2020 344.017,24 EUR.

Investitionskredite waren nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel sind insgesamt gestiegen um 145.682,54 EUR.

Bestand liquide Mittel 31122020 1.386.791,13 EUR.

Das Rechnungsprüfungsamt erwartet die zeitnahe Ausräumung der gegebenen Prüfungsfeststel

lungen mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die folgenden Jahre.

Greifswald, 09.02.2026

Dr Agnes Oestreich

Amtsleiterin des RPA5 der UHGW
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